
 
 
 
 

 
 

Antrag auf Wasserversorgung 
 
 

Anschlussnehmer Name Telefon/Fax 

Straße PLZ, Ort 

Anzuschließendes 
Grundstück 

Straße, Hausnummer Flur Nr./Gemarkung 

Art des Anschlusses  Neuanschluss  Änderung des bestehenden An-
schlusses 

Entnahmestellen  Wohngebäude 
 Stall 
 Sonstiges  

 Milchkammer 
 Gewerbe 

  
Voraussichtliche Entnahmemenge ………………. m³ pro Jahr 

 
Besondere Einrichtungen 

 
 Schwimmbad/Teich 

 
 Sonstiges:…………………………. 

Name und Anschrift des 
zertifizierten Unterneh-
mens, das die Hausinstal-
lation errichtet: 

 

 
Anschlussherstellung 

 sofort 
 bis:…………………………………………. 

 
Bauwasseranschluss 

 
 nein 

 
 ja, ab:………………………………. 

 
Gemeindliche Wasseruhr 

 
Nr.: ………………     Zählerstand:…………………     Datum:…………………… 

 
 
Unter Anerkennung der Bestimmungen der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungsanlage der 
Gemeinde Stiefenhofen (Wasserabgabesatzung) in der aktuell geltenden Fassung beantrage(n) ich (wir) 
für das vorgenannte Grundstück die Neuerstellung bzw. Änderung eines Trinkwasser-Grundstücksan-
schlusses. Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), die hierfür anfallenden Kosten gemäß den satzungsrecht-
lichen Bestimmungen zu tragen. 
Es ist mir (uns) bekannt, dass bei der Errichtung der Hausinstallationsanlage die anerkannten Regeln 
der Technik (DIN-/DVGW- und EN-Normen) zu beachten sind. Die vom Antragsteller selbst zu erbringen-
den Arbeiten sind entsprechend den geltenden Regelwerken auszuführen, so dass eine ordnungsge-
mäße Leitungsverlegung und Prüfung erfolgen kann. Die mit den Arbeiten beauftragten Unternehmen 
werden von mir (uns) darüber aufgeklärt, dass bei Missachtung der Vorschriften der Anschluss an 
das öffentliche Versorgungsnetz nicht erfolgt und dass alle Arbeiten an der Zuleitung zum Anwesen 
im Bereich zwischen der Anschlussstelle des gemeindlichen Versorgungsnetzes bis nach dem 
Wasserzähler nur durch den gemeindlichen Wasserwart selbst ausgeführt werden dürfen. 
Die Stelle für den Eintritt der Zuleitung und für den Einbauort des Wasserzählers bestimmt der ge-
meindliche Wasserwart. Der Wasserzähler ist vor Frost, Beschädigungen und Verschmutzung zu 
schützen; er ist stets frei und zugänglich zu halten. 

 
An die 
Gemeinde Stiefenhofen 
Hauptstraße 8 
88167 Stiefenhofen 

Bauantragsverzeichnis-Nr. 
 

Eingangsstempel 



Eigenwasserversorgung 
(Anzeige gem. § 13 Abs. 3 
der Trinkwasserversor-
gung 2001 

 existierende Anlage 
 

 wieder in Betriebnahme 

 neue Anlage 
 

 Stillegung 
am:…………………. 
 

 
Herkunft des Wassers 

 Eigener Brunnen 
 

 Sonstiges:…………………… 

 Zisterne 

Nutzung für  WC/Waschmaschine 
 Brunnen/Viehtränke 

 
 Sonstiges:……………………… 

 Garten 
 Stall ohne Milchkammer 

 

Einleitung in den 
Schmutzwasserkanal 

 Ja 
 teilweise 

 nein 

 
Ggf. Wasseruhr 

 
Nr.: ………………     Zählerstand:…………………     Datum:…………………… 

Ableitung des überschüs-
sigen Eigenwassers 

 RW-Kanal (Gemeinde) 
 Versickerung 

 
 Sonstiges:……………………. 

 RW-Kanal (privat) 
 Vorfluter 

Die Anlage entspricht der DIN und der Trinkwasserverordnung, Infor-
mation des Gesundheitsamts ausgehändigt 

Unterschrift des Wasserwarts:  

Der Antragsteller verpflichtet sich, Änderungen (Wiederinbetriebnahme, Stilllegung) der Wasserversor-
gungsanlage vorab dem Wasserwart der Gemeinde zu melden (Tel. 0151/46132408). 

Dem Antrag sind beizufügen:       Lageplan 
                                                         Kellergrundriss mit Kennzeichnung des geplanten Hausanschlusses  

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller (wenn Antragsteller und Grundstück-
seigentümer nicht die gleichen sind, auch Unterschrift des 
Grundstückseigentümers) 
 
 
 
 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift Wasserwart 
 

Ort, Datum Unterschrift 1. Bürgermeister 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Gemeinde Stiefenhofen. Die Daten werden erhoben, um die Wasserversorgung für 
Ihr Anwesen zu gewährleisten. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Bayeri-
sches Datenschutzgesetz (BayDSG) mit den anzuwendenden Fachgesetzen und Satzungen. Weitergehende Informationen über die Ver-
arbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet auf der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Stiefenhofen abrufen. Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin / Ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter oder von der behördlichen Datenschutzbeauftragen/dem behördlichen Datenschutzbeauftragten. Mit Ihrer Unterschrift er-
klären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten zu dem angegeben Zweck einverstanden. 
 

 
 
 


